
Musikhaus Schoenau Schülerkarte

Teilnahmebedingungen

Die Musikhaus Schoenau Schülerkarte...

Punkt 1:
... ist nur für Musikschüler gültig, deren Musikschule an dieser Aktion teilnehmen.

Punkt 2:
... ist nicht übertragbar.

Punkt 3:
... ist nur für den Eigenbedarf des Karteninhabers nutzbar.

Punkt 4:
... muss jedes Jahr nach den hessischen Sommerferien durch eine Bestätigung der 
Musikschule verlängert werden.

Punkt 5:
... ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar und gilt nicht für preisgebundene 
Artikel (z.B.: Noten).

Punkt 6:
... kann nur mit einem Bestätigungsschreiben der Musikschule beantragt werden.

Punkt 7:
Das Musikhaus Schoenau behält sich vor, die Karte wieder einzuziehen, wenn dem 
Inhaber / der Inhaberin der Karte ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 
nachgewiesen werden kann, oder dem Musikhaus Schoenau durch unsachgemäßen 
Umgang ideeller Schaden entstanden ist.

Stand: Juni 2011


